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Zoll- und Stenerwesen.

Die vom Bundesrat unter dem 26. Juli 1909 erlassenen Anderungen zu den Ausführungs-

bestimmungen zum Wechselstempelgesetze (Bekanntmachung vom 25. März 1909) werden nachstehend
bekannt gegeben:

IAnderungen zu den Ausführungsbestimmungen zum Woechselstempelgesetze.

1. Vor dem § 1 wird folgende Bestimmung als §&amp;1eingestellt:

2. —

81.
Ist bei Wechseln, welche mit dem Ablauf einer bestimmten Frist nach Sicht zahlbar

sind, die Frist in Tagen ausgedrückt, so werden 90 Tage einem geitraume von drei
Monaten gleichgestellt.

2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Zum Zwecke der Entrichtungder Abgabe und der weiteren Abgabe werden-Stenwell.
marken über Cio; 0,„0; 0,0; O,40; 0,50; 1; 1,50; 2; 2,50; 3; 3,/o0; 4; 4; 5 15;
20; 25; 30 und 50 Mark, zur Entrichtung der Abgabe auch gestempelte e% seiul veuch
über ;0, o Mart ausgegeben. Die Verwendung aus solchen Vordrucken entfernter Stempel-
zeichen wird als eine Entrichtung der Abgabe oder der weiteren Abgabe nicht angesehen.

4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Die Marken sind auf der Rückseite der Urkunde und zwar, wenn diese noch

unbeschrieben und mit Wertzeichen noch nicht beklebt ist, unmittelbar an einem Nande
dieser Seite, andernfalls unmittelbar unter dem letzten Vermerk (Indossament usw.)
oder, sofern ein solcher nicht vorhanden ist, unmittelbar neben oder unter den bereits
angebrachten Marken auf einer mit Buchstaben oder Ziffern nicht beschriebenen oder
bedruckten Stelle aufzukleben.

*) ZentralblatS.10.
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4. Im § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, im 8 6 Abs. 1, im 88 Abs. 1 und im 89 werden die
Worte „der Abgabe“ und „die Abgabe“ ersetzt durch die Worte „der Abgabe oder der
weiteren Abgabe“ und „die Abgabe oder die weitere Abgabe“.

5. Im § 9 wird folgende Bestimmung als Abs. 1 eingestellt:

Die Erstattung der weiteren Abgabe auf Grund des § 3 Abs. 3 des Gesetzes

erfolgt auf Antrag durch die für den Wohnort des Antragstellers zuständige Steuer-
behörde. Dem Erstattungsantrag ist nur stattzugeben, wenn er innerhalb eines Jahres
vom Zeitpunkte der Eintragung der Geldsumme ab gestellt worden ist.

6. Im § 10 werden hinter dem Worte„werden“ die Worte eingefügt: „die auf Grund des
5 3 Absf. 3 des Gesetzes erfolgten Herauszahlungen sowie“.

7. Dem § 15 wird folgende Bestimmung als Abs. 2 hinzugefügt:

Eine zur Entrichtung der weiteren Abgabe verwendete Wechselstempelmarke gilt

zast eshalb als nicht verwendet, weil die Verwendung vor dem 1. August 1909
erfolgt ist

Berlin, den 26. Juli 1909.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermuth.

Auf Grund einer mir vom Bundesrat unterm 26. Juli 1909 erteilten Ermächtigung wird die Fassung

der Ausführungsbestimmungen zum Wechselstempelgesetze vom 15. Juli 1909 nachstehend bekannt gemacht.

Berlin, den 26. Juli 1909.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermuth.

Ausführungsbestimmungen zum Wechseistempelgesetze vom 15. Juli 1909.

Zu §5 3 des Gesetzes.

1.8

Ist bei Wechseln, welche mit dem Ablauf einer bestimmten Frist nach Sicht zahlbar sind, die
Frist in Tagen ausgedrückt, so werden 90 Tage einem Zeitraume von drei Monaten gleichgestellt.

Zu § 4 des Gesetzes.

Umrechnung fremder Währungen.

82.
Behufs Umrechnumg der in einer anderen als der Reichswährung ausgedrückten Summen sind

für die nachte denden Währungen die dabei bemerkten Mittelwerte allgeniein zu Grunde zu legen:
1 Pfund Sterling —20),,10 Mark,

1 Frank, Lira, Peseta (Gold), * u, sinnische Mark = % -
1 österreichischer Gulden (Gold) 2/00.
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1 österreichischer Gulden (Währung) =10700 Mark,
1 österreichisch-ungarische Krone = 0,5

1 Gulden holländischer Währung — 1,10
1 skandinavische Kronen = 156

1 alter Goldrubel ... .....-3,20-

1 Rubel ·
1 alter Kreditrubel –° m— 2,16 "

1 türkischer Piaster . .. -0,1s-

1 Peso (Gold). — 4,00 -

1 Doller = 420

1 alter japanischer Goldyen ... -4,20-

1iapanifcher2)en......... -2,to-
1 deutsch-ostafrikanische oder indische Rupie = 1,5„
1 merikanischer Golddoller = 2010

Zu 8§5 14 und 15 des Gesetzes.

Art und Vertrieb der Stempelzeichen.
383.

Zum Zwecke der Entrichtung der Abgabe und der weiteren Abgabe werden Stempelmarken
ber O,io; O, 20; O,,40; O#0; 0,0; 1; 1,50; 2; 2,50; 3; 3,,50; 4; 4,00; 5; 10; 15; 20; 25; 30 und 50 Mark,
zur Entrichtung der Abgabe auch gestempelte Wechselvordrucke über 0,,o Mark ausgegeben. Die Ver-
wendung aus solchen Vordrucken entfernter Stempelzeichen wird als eine Entrichtung der Abgabe
oder der weiteren Abgabe nicht angesehen.

Die Marken haben die Form eines liegenden Rechtecks. Im Betrage von O0 bis O,,0 Mark
sind sie in grüner, im Betrage von 1 bis 5 Mark in blauer Farbe hergestellt. In der linken oberen
Ecke dieser Marken befindet sich ein Schild mit dem Reichsadler, von welchem sich nach rechts ein in
zwei Enden auslaufendes Band mit der Inschrift „Deutscher Wechsel-Stempel“ zieht. Die Marken
im Betrage von 10 bis 50 Mark sind in grüner und roter Farbe hergestellt; sie sind mit dem Reichs-
adler und über dem letzteren sowie mehrfach am Rande mit der erähnten Inschrift versehen. Außer

der in schwarzer Farbe hergestellten Bezeichnung des Steuerbetrags und der entsprechenden Wechsel-
summe enthalten sämtliche Marken den Vordruck „den“ zur Anbringung des Entwertungsvermerkes
gleichfalls in schwarzer Farbe.

Die Wechselvordrucke tragen einen mit Verzierungen umgebenen Stempel in grüner Farbe,
welcher, abgesehen von dem fehlenden Vordruck für den Entwertungsvermerk, dem Muster der Wechsel-
stempelmarken entspricht.

84.
Der Vertrieb der Wechselstempelmarken und gestempelten Vordrucke erfolgt durch die Post-

anstalten. Wechselstempelmarken zum Werte von 10, 20 und 30 Pfennig werden bei allen Postämtern

und bei denjenigen sonstigen Poststellen, bei welchen sich ein Bedürfnis hierfür herausstellt, verkauft.
Die Verkaufsstellen für Wechselstempelmarken von höherem Werte und für gestempelte Vordrucke werden
nach den örtlichen Verhältnissen bestimmt und zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Entwertung der Marken.

* 5.

Die Marken sind auf der Rückseite der Urkunde und zwar, wenn diese noch unbeschrieben und
mit Wertzeichen noch nicht beklebt ist, unmittelbar an einem Rande dieser Seite, anderenfalls unmittelbar
aunnter dem letzten Vermerk (Indossament usw.) oder, sofern ein solcher nicht vorhanden ist, unmittelbar
neben oder unter den bereits angebrachten Marken auf einer mit Buchstaben oder Ziffern nicht
beschriebenen oder bedruckten Stelle aufzukleben.

Es ist gestattet, zur Entrichtung der Abgabe oder der weiteren Abgabe mehrere, zusammen
den erforderlichen Betrag darstellende, Wechselstempelmarken zu verwenden. Verner ist es zulässig, bei

65%
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Ausstellung des Wechsels auf einem gestempelten Vordrucke den an dem vollengesetzlichenBetrage der
Abgabe etwa noch fehlenden Teil durch vorschriftsmäßig auf der Rückseite zu verwendende Stempel-
marken zu ergänzen.

Kommen zur Entrichtung der Abgabe oder der weiteren Abgabe mehrere Marken zur Ver-
wendung, so sind sie an dem gewählten Rande zunächst nebeneinander aufzukleben; reicht der hierzu
zur Verfügung stehende Raum nicht mehr aus, so sind die weiteren Marken unmittelbar unter den
bereits angebrachten aufzukleben.

86.
In jeder einzelnen der aufgeklebten Marken muß Tag, Monat und Jahr der Verwendung der

Marke auf dem Wechsel, und zwar der Tag und das Jahr mit arabischen Ziffern, der Monat mit
Buchstaben mittels deutlicher Schriftzeichen ohne jede Auskratzung, Durchstreichung oder UÜberschreibung
an der durch den Vordruck bezeichneten Stelle niedergeschrieben werden. Auch kann der Verwendungs-
vermerk auf der Marke ganz oder teilweise mittels der Schreibmaschine oder durch Stempelaufdruck

wergestell werden in diesem Falle braucht der Vermerk nicht an der durch den Vordruck bezeichnetenStelle zu stehen.

Allgemein übliche und verständliche Abkürzungen der Monatsbezeichnung mit Buchstaben sowie die
Weglassung der beiden ersten Zahlen der Jahresbezeichnung find zulässig (z. B. 29. Oktbr. 09, 13. Sept. 13).
Auch ist es gestattet, dem Verwendungsvermerke die Firma oder den Namen des Verwendenden ganz
oder teilweise hinzuzufügen.

Bei Verwendung eines gestempelten Wechselvordrucks bedürfen nur die etwa aufgeklebten Er-
gänzungsmarken, nicht auch der eingedruckte Wertstempel der Entwertung.

87.

Das erste inländische Indossament, welches auf die Rückseite eines Wechsels gesetzt wird, oder
der erste sonstige inländische Vermerk ist — abgesehen von dem Falle der Steuerentrichtung durch Ver-
wendung eines den ganzen gesetzlich fälligen Betrag darstellenden Wechselvordrucks —unterhalb der
zur Entrichtung der Abgabe oder der weiteren Abgabe entwerteten Wechselstempelmarke niederzuschreiben,
widrigenfalls die letztere dem Niederschreiber dieses Indossaments oder Vermerkes und dessen Nach-
männern gegenüber als nicht verwendet gilt. Es dürfen jedoch die Vermerke „ohne Protest“, „ohne
Kosten“ neben der Marke niedergeschrieben werden.

Die Bestimmung des Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn vom Ausland auf das
Inland gezogene Wechsel, nachdem sie mit einer ordnungsmäßig verwendeten Wechselstempelmarke im
gesetzlichen Betrage versehen worden waren, im Auslande weiterbegeben und die ausländischen Indossa-
mente nicht unterhalb der deutschen Wechselstempelmarke niedergeschrieben worden sind.

Dem inländischen Inhaber, welcher aus Versehen sein Indossament auf den Wechsel gesetzt hat,
bevor er eine Marke aufgeklebt hatte, ist gestattet, vor der Weitergabe des Wechsels unter Durch-
streichung dieses Indossaments die erforderlichen Marken unter dem letzteren aufzukleben.

88.
Die Bestimmung des § 15 des Gesetzes, wonach nicht in der vorgeschriebenen Weise verwendete

Stempelmarken als nicht verwendet anzusehen sind, soll nicht eine Doppelversteuerung zur Folge haben,
sondern es soll dadurch nur der Tatbestand einer nach den §5§ 18, 20 zu ahndenden Zuwiderhandlung
festgestellt werden. Abgesehen von der etwa erforderlich werdenden Einleitung des Strafverfahrens
bedarf es daher nur einer nachträglichen Entwertung der Stempelmarke durch Aufdruck des Amts-
stempels der Steuerbehörde, falls der Wechsel vorliegt oder ohne weiteres zu erlangen ist. Dasselbe
gilt für den Fall, daß die Marke an unrichtiger Stelle aufgeklebt ist. Die Beibringung neuer Stempel-
marken ist nur dann zu fordern, wenn eine Entwertung überhaupt unterblieben und der Wechsel nicht
ohne weiteres zu erlangen ist, oder wenn aus der unrichtigen Art der Entwertung der Stempelmarken,
3. B. aus der unrichtigen Zeitangabe, die Möglichkeit sich ergibt, daß die Marken schon früher zu einem
anderen Wechsel gebraucht worden sind. Doch steht es in jedem Falle der unrichtigen Entwertung
einer Marke dem späteren Inhaber des Wechsels frei, um sich und seine Nachmänner vor den Folgen
dieser Entwertung zu schützen, eine neue Marke vorschriftsmäßig zu verwenden.



— 405 —

Zu §. 17 und § 30 Abs. 2 des Gesetzes.

Abgabenerstaltung.

6#9.
Die Klage wegen Zurückzahlung zu Unrecht entrichteten Wechselstempels ist gegen den Fiskus

des Bundesstaats zu richten, von dessen Steuerbehörde die Abgabe oder die weitere Abgabe beigetrieben
oder gegenüber dessen Steuerbehörde der Vorbehalt bei der Zahlung erklärt worden ist.

Zur Vertretung des Fiskus im Rechtsstreit ist, soweit landesgesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, die Steuerdirektivbehörde berufen.

8 10.

Die Erstattung der weiteren Abgabe auf Grund des § 3 Abs. 3 des Gesetzes erfolgt auf An-
trag durch die für den Wohnort des Antragstellers zuständige Steuerbehörde. Dem Erstattungsantrag
ist nur stattzugeben, wenn er innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkte der Eintragung der Geldsumme
ab gestellt worden ist.

Über Anträge auf Erstattung zu Unrecht entrichteten Wechselstempels im Verwaltungsweg ent-
scheidet die Steuerdirektivbehörde. Dem Erstattungsantrag ist nur stattzugeben, wenn er innerhalb
eines Jahres vom Zeitpunkte der Stempelverwendung oder der Zahlung oder Beitreibung der Abgabe
oder der weiteren Abgabe ab gestellt worden ist.

Wl 11.

Den Bundesregierungen werden die auf Grund des § 3 Abs. 3 des Gesetzes erfolgten
Herauszzahlungen sowie die Herauszahlungen für zu Unrecht entrichteten Wechselstempel aus der
Reichskasse erstattet.

* 12.

Für verdorbene Stempelmarken oder Vordrucke und für Marken, mit welchen demnächst ver-
dorbene Schriftstücke versehen sind, kann Erstattung beansprucht werden, wenn der Schaden mindestens
eine Mark beträgt und wenn von den Stempelzeichen oder den Schriftstücken, zu welchen sie verwendet

sind, noch kein oder doch kein solcher Gebrauch gemacht worden ist, demgegenüber durch die Erstattung
das Steuerinteresse gefährdet erscheint. Es genügt, wenn der Wert der gleichzeitig zur Erstattung vor-
gelegten Stempelzeichen zusammen eine Mark beträgt, und es kommt nicht darauf an, ob die Beschädi-

gung der einzelnen Stenwelzeichen durch ein und dasselbe Ereignis veranlaßt oder auf verschiedene,
von einander unabhängige Versehen oder Zufälle zurückzuführen ist.

8 13.

Der Erstattungsanspruch ist bei der Postanstalt des Bezirkes innerhalb eines Monats, nachdem
der Schaden dem Berechtigten bekannt geworden ist, unter Beifügung der verdorbenen Stempelzeichen
und Schriftstücke anzumelden. Uber die Anträge entscheidet, falls sie einem Postamt erster oder zweiter
Klasse unterbreitet sind, der Postamtsvorsteher. In zweifelhaften Fällen sowie allgemein seitens der
übrigen Postanstalten ist die Entscheidung der der Postanstalt vorgesetzten Behörde (im Reichs-Post-
gebiet und in Bayern der Ober.Postdirektionen, in Württemberg der Generaldirektion der Posten und
Telegraphen) einzuholen.

Die Frist zur Geltendmachung des Erstattungsanspruchs ist auch dann als gewahrt anzusehen,
wenn die Erstattung bei einer nicht zuständigen Postanstalt oder einer Steuerstelle beantragt worden
ist. Die Amtsstellen haben in diesem Falle den Antrag der zuständigen Behörde (Abs. 1 Satz 1) zur
Entscheidung vorzulegen.

8 14.

· Eine bare Zurückzahlung der entrichteten Abgabe findet in den Fällen des § 12 nicht statt;
die Erstattung erfolgt vielmehr im Wege des Umtausches, und zwar werden in der Regel für ver-

dorbene Vordrucke Vordrucke, für verdorbene Marken Marken abgabefrei verabfolgt. Den Wünschen
des Antragstellers hinsichtlich des Betrags der einzelnen Stücke ist tunlichst Rechnung zu tragen.

Die verdorbenen Stempelzeichen sind in Gegenwart von zwei Beamten zu vernichten.
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Zu § 27 des Gesetzes.

Stenerfreiheit der Platzamweisungen.

F 15.

Als ein Platz im Sinne des § 27 Abs. 3, 4 des Gesetzes gelten:

1. diejenigen Orte, die nach Bestimmung des Bundesrats als benachbart im Simee der
Vorschriften des Artikel 91a Abs. 1 der Wechselordnung sowie des § 16 Abs. 2 und des
5 30 Abs. 2 des Scheckgesetzes anzusehen sind,)

2. außerdem folgende Nachbarorte:

Berlin und die im Postverkehr als dessen Nachbarorte geltenden Ortschaften, auch
soweit sie nicht zu den in Ziffer 1 bezeichneten Orten gehören;

Holzminden, Altendorf, Allersheim;
Mannheim, Ludwigshafen, Rheinau;
Wolfeubüttel, Thiede, Wittmar, Hedwigsburg.

Schlußbestimmungen.
8 16.

Diese Bestimmungen treten mit dem 1. August 1909 in Kraft.
Eine zur Entrichtung der weiteren Abgabe verwendete Wechselstempelmarke gilt nicht deshalb

als nicht verwendet, weil die Verwendung vor dem 1. August 1909 erfolgt ist.

§5 17.

Der Reichskanzler ist ermächtigt, wegen der Anfertigung und des Vertriebs der Stempel-
marken und gestempelten Vordrucke sowie wegen der Bedingungen, unter welchen für verdorbene
Stempelzeichen Erstattung zulässig ist, anderweite Anordnungen zu erlassen.

*) Val. z. Z. Bekanntmachung vom 9. Januar 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 249 f..)

Verlin, Garl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenseld, Hofbuchdrucker. in Berlin.
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